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Gesetz: § 1a KStG

Das BMF hat am 10.11.2021 ein BMF-Schreiben zum § 1a KStG veröffentlicht,

welches  auf  der  Homepage  des  BMF  abrufbar  ist1.  Wir  haben  die

Ausführungen des BMF in  unseren Beitrag von BerP 9/2021 eingearbeitet.

Den Beitrag können Sie - wenn Sie einen entsprechenden Zugriff auf Neufang

Online haben - hier abrufen. Die Ergänzungen sind zur besseren Auffindbarkeit

entsprechend  in  der  Online-Version  des  Beitrags  als  nachträgliche

Ergänzungen gekennzeichnet.
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